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Bericht des Vorstands zu Punkt 7 der Tagesordnung über die Ermächtigung 
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des 
Bezugsrechts 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Vorstand zum Erwerb und zur 
Verwendung eigener Aktien zu ermächtigen. Bei der Verwendung eigener Aktien als Gegenleistung für den 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder Teilen von Unternehmen soll das Bezugsrecht 
der Aktionäre ausgeschlossen werden können.  

Hierüber erstattet der Vorstand gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den folgenden Bericht:  

Ein Bezugsrechtsausschluss, den der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschließen kann, kann 
erforderlich sein, wenn eigene Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensbeteiligungen oder Teilen von Unternehmen verwendet werden sollen.  

Der Vorstand prüft zu jedem Zeitpunkt Möglichkeiten, andere Unternehmen, Teile von Unternehmen oder 
Unternehmensbeteiligungen zu erwerben. Dabei kann es sinnvoll sein, anstelle von oder zusätzlich zu 
Barleistungen eigene Aktien als Akquisitionswährung zu verwenden. Teilweise wird dies von den Verkäufern 
verlangt. Um daher im Einzelfall Akquisitionsmöglichkeiten wahrnehmen zu können, kann es erforderlich sein, 
dass die Gesellschaft über eigene Aktien verfügt. Derartige Akquisitionsentscheidungen müssen 
typischerweise oft sehr kurzfristig getroffen werden, so dass keine Möglichkeit einer vorherigen Einbeziehung 
der Hauptversammlung besteht.  

Da die Aktien jeweils nur dem Verkäufer des Unternehmens, der Unternehmensbeteiligung oder des 
Unternehmensteils gewährt werden, muss das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden können.  

Der Vorstand wird im Einzelfall bei Konkretisierung der Möglichkeit eines Unternehmenserwerbs sorgfältig 
prüfen, ob eigene Aktien der Gesellschaft unter Bezugsrechtsausschluss verwendet werden sollen. Dies wird 
nur dann erfolgen, wenn der Erwerb gegen Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft liegt.  

Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, eigene Aktien der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder die Durchführung der Einziehung eines weiteren 
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Dabei soll die Einziehung sowohl dergestalt möglich sein, dass bei 
Einziehung das Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt wird, als auch ohne eine solche 
Kapitalherabsetzung durch reine Einziehung der Aktien unter gleichzeitiger Erhöhung des auf die 
verbleibenden Aktien entfallenden anteiligen Betrages des Grundkapitals. Die Rechte der Aktionäre werden in 
keinem der beiden vorgenannten Fälle beeinträchtigt. 

Falls der Vorstand von den beschriebenen Ermächtigungen Gebrauch macht, wird er der folgenden 
Hauptversammlung über die Einzelheiten seines Vorgehens berichten. 
 
München, 4. April 2019 
 
Nemetschek SE 
Der Vorstand 
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____________________   ____________________ 

Patrik Heider     Viktor Várkonyi 
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